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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Mag. Leopold Grat~ 

Parlament 
1010 Nien 

Die schriftliche parlamentarische Anf~age der ~bgeorrlneten zum 

Nationalrat Geyer und Genossen, Nr. 771/J, betreffend Rodungen in 

Tirol (im Bereich Krisenau und Schwendt: Gemeinde Schwendt), heehre 

ich mich wie folgt zu beantwort~ri: 

Zu den Fragen 1 his 5: 

Die den Gegenstand der Anfrage bildenden Rodungen sind mit Rescheid 

des Amtes der Tiroler Landesregierung vom 16. April 1986 (~]. 111 b 

2 - ZH - 317/13) genehmigt worden - die Be~illigung wurde im Zug~ 

eines Zusammenlegungsverfahrens vom Amt der Landesregierung als 

Agrarbeh6rde I. Instanz unter Inanspruchnahme der sogenannten 

. Generalkompetenz erteilt. Da es sich hei demerw~hntenBescheid 

nie h t um einen in mittelbarer Bundesverwaltung ijon derPorstbe­

h6r~e erlassenen, sondern um einen von der Agrarbeh6rde in einer'An­

gelegenheit der Vollziehung eines Landes-AusfUhrungsgesetzes(Art. 

12 B-VG) erlassenen Bescheid handelt, ist es dem Bundesminister fUr' 

Land- und Forstwirtschaft aus verfassungsrechtlichen GrUnden .Ver­

wehrt, in Verfahren dieser Art einzugreifen. Ich kann daher auf die, 

einzelnen Fragen nicht eingehen, sondern nur aus der BegrUndung des 

Bescheides den Sachverhalt wierlergeben~ . ' 

Zweck der Rodung war vor allem die Trennung vbn Wald und Weide bzw. 

die Schaffung von Weideflächenund landwirtschaftlichen Nutzflächen 
in HOfnähe: zum geringen Teil auch die Schaffung von Bauland. nie 

777/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.:.. 2 -

'Rodung, Kulturumwandlung uno t-Jeidefr eiste] lunqse i sowohl im Inter-:­
esse der.Waldwirtschaft als auch im wesentlichen' Interesse der LcH1'd­

wirtschaft gelegen. Im du~chgefilhrten Grun~zusa~menlegungsverfahren' 
habe sich nicht nur die MSglichkeitder Beril~ksichtigung des 6ffent~ . . . 

lichen Interesses und der Schaffung und Erhaltung einerleistungs~ 
fähigen Landwirtscha·ftdurch eine Neureqelungder Besitz:'" und Be­
wirtschaftungsverhältr)isse "ergehen, sondern auch der Vorteil, <He 
verbleibenden Waldkomplexe nach forstlichen Gesichtspunkten 2U be:'" 
wirtschaften und zuverjUngen. Das Aus~a~ der Rodungen beträgt 13 ha 
- dem stehen 12,8 ha an Ersatzaufforstung~n gegenilber. Im agrar­

rechtlichen Verfahren - insbesonilere auch bei derPestlegung der .Er­
satzaufforstungsfl~cheri - ist die Rezirksforstinspekt{on al~ zu­

ständige Forstbehörde beigezogen gewesen. 

Der Bundesminister: 
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